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COVID-19 
 

SCHUTZKONZEPT BCNL 
 
 
 
 
Betrifft alle – insbesondere Mitglieder -, die ins Clublokal eintreten 
   

  nachfolgend „MITGLIED“ 
  (weibliche Form eingeschlossen) 

 
Verfasser Vorstand des BCNL, Cheerstrasse 16, 6014 Littau 
 

  nachfolgend „VORSTAND“ 
 

Inkrafttreten Dieses Schutzkonzept tritt in Kraft ab 11. Mai 2020 bis Widerruf 

 
 

1. (rechtliche) Grundlagen 
 

Diesem Schutzkonzept liegen die «Schutzmassnahmen Covid-19 – Empfehlungen für die 

Clubs und Center» des Schweizerischer Billard Verband vom 3. Mai 2020 sowie die 
allgemeinen Schutzmassnahmen des BAG zugrunde und müssen zwingend 

eingehalten werden. Weiterführende Infos hierzu und das Schutzkonzept des SBV 
sowie des BAG finden sich in folgenden Artikeln: 

 

• Schweizerischer Billard Verband (Corona Virus Update vom 06.05.20) 
o Plakat Corona Verhaltensregeln (PDF) 

o Schutzkonzept Billard SBV (PDF) 

 
• BAG - Plakat «Neues Coronavirus: So schützen wir uns» 

 
Das Konzept des SBV wurde vom BASPO bereits am 5. Mai 2020 bewilligt. Ergänzende 

Informationen zur Lockerung im Breiten- und Spitzensport finden sich hier: 

 
• Bundesamt für Sport (BASPO) Informationen  

 
Wir bitten jedes Mitglied, das ab dem 11. Mai 2020 in das BCNL-Clublokal eintreten 

möchte, obiges Schutzkonzept des SBV aufmerksam zu lesen! Insbesondere die 

Empfehlungen für den Spielbetrieb (Ziffer 1.1) und die Vorgaben für die Billardspieler 
(Ziffer 1.2) sind zwingend zu beachten! 

https://www.swisspool-billard.ch/news.asp?rub=1&id=393
https://www.swisspool-billard.ch/upload/pdf/news/Corona_Verhaltensregeln_A4_4c_D_def.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:ca451e6a-298a-4c98-9d85-d5d543797148/Schutzkonzept%20Schweizer%20Billardverband.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:ca451e6a-298a-4c98-9d85-d5d543797148/Schutzkonzept%20Schweizer%20Billardverband.pdf
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2. Ergänzende Bestimmungen BCNL 

 
a) Nur offizielle Mitglieder des BCNL (mit Vertrag) dürfen in das Clublokal eintreten. 

Keine Gäste, Familie oder anderweitige Drittpersonen.  

b) Es wird sich nur zum Zwecke des Billardspielens getroffen. Keine anderweitigen 

Tätigkeiten wie Kartenspielen, TV schauen usw. 

c) Maximal 2 Spieler pro Tisch, es dürfen nicht unmittelbar aneinandergrenzende Tische 
gleichzeitig benützt werden. Z.B. 1, 3, 4 und 6 sind ok, wenn niemand Snooker spielt. 

Maximal 10 Personen gleichzeitig im Club. 

d) Um im Club spielen zu können, muss man sich zwingend vorgängig via info@bcnl.ch 
anmelden, um anschliessend entsprechende Reservierung tätigen zu können: NAME 

VORNAME ADRESSE TELEFON sind anzugeben.  
 

e) Das Aufhalten in Büro und Küche ist grundsätzlich verboten. Queue holen, einen 

Kaffee beziehen, Aschenbecher leeren, Abfall entsorgen sind gestattet.  

f) Nach dem Spielen müssen Kugeln und Bandenspiegel mit den bereitgestellten 

Reinigungs-/Desinfektionsmittel gründlich gereinigt werden. 
 

Der Vorstand appelliert an den gesunden Menschenverstand des Mitglieds. Gründliches, 

regelmässiges Händewaschen wird erwartet. Für die Allgemeinheit benutze Gegenstände 
müssen immer gereinigt/desinfiziert werden. Insbesondere Personen, die 

Hochrisikogruppen angehören, empfehlen wir gemäss den Empfehlungen des BAG auch 

weiterhin dem Club fernzubleiben.  
 

Wir bitten alle, sich an die Vorgaben gemäss Schutzkonzept des SBV und die 
ergänzenden Bestimmungen BCNL zu halten. Wir müssen uns alle bewusst sein, 

dass ein Zuwiderhandeln im schlimmsten Fall Leben kosten kann! 

 
Der Vorstand informiert alle Mitglieder umgehend, sobald sich die Lage ändert.  

 
Vielen Dank und guet Stoss! 

 

 
Luzern, 7. Mai 2020 

 
 

Der Vorstand des BCNL 

mailto:info@bcnl.ch
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